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GUV Regel 112-190

uswahl von Atemschutzgeräten

ktuell wird die DGUV Regel 112–190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ überarbeitet.  

n diesem Zuge wird auch das Themenfeld „Auswahl von Atemschutzgeräten“ erweitert und 
eugestaltet –  was der DGUV Regel ein völlig neues Aussehen verleihen wird.
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rundlage für die Auswahl von Atem-
schutzgeräten ist immer eine Gefähr-

dungsbeurteilung, die der Unternehmer 
oder die Unternehmerin nach § 5 Arbeits-
schutzgesetz und § 3 DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“ durchzufüh-
ren hat.

Wird bei der Gefährdungsbeurteilung 
festgestellt, dass Gefährdungen durch 
Sauerstoffmangel oder Schadstoffe in der 
Umgebungsatmosphäre vorliegen, muss 
das bestehende Risiko unter Einbezie-
hung der eventuell bereits vorhandenen 
Schutzmaßnahmen eingeschätzt werden. 
Kann das Risiko für die Gesundheit oder 
das Leben der Versicherten nicht akzep-
tiert werden, sind weitere Maßnahmen zu 
treffen, die dieses auf ein vertretbares 
Maß senken.

Zur Risikosenkung sind bevorzugt 
Maßnahmen wie Substitution (z. B. bei 
Gefahrstoffen), technische Lösungen und 
organisatorische Lösungen auszuwählen. 
Der Einsatz von Persönlicher Schutzaus-
rüstung, zum Beispiel Atemschutzgeräte, 
ist schneller und einfacher umzusetzen, 
darf jedoch keine Dauerlösung sein.
Sicherheitsingenieur 04/2021
Der Einsatz von Atemschutzgeräten ist 
immer mit einer zusätzlichen Belastung 
für die atemschutzgerättragenden Perso-
nen verbunden. Grundsätzlich gilt:

SO VIEL SCHUTZ WIE NÖTIG, SO 
WENIG BELASTUNG WIE MÖGLICH!

Bei der Auswahl von Atemschutzgerä-
ten ist deshalb zu prüfen, ob das vorgese-
hene Atemschutzgerät:

. Schutz gegenüber den abzuwehrenden 
Gefahren bietet, ohne selbst eine grö-
ßere Gefahr mit sich zu bringen,

. für die am Arbeitsplatz vorliegenden 
Bedingungen geeignet ist, zum Bei-
spiel beengte Raumverhältnisse, kli-
matische Verhältnisse, Zusammenwir-
ken mit anderer PSA,

. den ergonomischen Anforderungen 
und gesundheitlichen Erfordernissen 
der Versicherten genügt. Dabei ist ins-
besondere die vorgesehene Gebrauchs-
dauer zu berücksichtigen.
Leider gibt es unter den Atemschutzge-

räten keine „eierlegende Wollmilchsau“, 
daher wurde ein Auswahlprozess entwi-
ckelt, der als Hilfestellung und „Roter Fa-
en“ zur Ermittlung von geeigneten 
temschutzgeräten dient und sich in drei 
bschnitte gliedert.

efahrenlage
Im Ersten Abschnitt wird die Gefahren-

age betrachtet. Voraussetzungen für die 
ichtige Auswahl sind ausreichende 
enntnisse über die Art sowie den örtli-
hen und zeitlichen Konzentrationsver-
auf der Schadstoffe. Es werden sowohl 
aktoren wie der Sauerstoffgehalt in der 
mgebungsatmosphäre, Schadstoffarten 
nd -konzentrationen als auch Grenzwer-

e von Schadstoffen betrachtet.

eräteeignung
Mit den ermittelten Daten wird im zwei-

en Abschnitt die Geräteeignung der Atem-
chutzgeräte betrachtet. Gibt es spezielle 
egelungen, Vorgaben oder Einschränkun-
en, zum Beispiel für besondere Stoffgrup-
en, so sind diese zu beachten. Wenn mög-

ich wird ein Mindestschutzniveau ermittelt 
nd geprüft, welche Atemschutzgerätety-
en dieses bieten können, ganz nach dem 
otto „so viel Schutz wie nötig“.
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Sachgebiet „Atem-
schutz“ im Fachbe-
reich „Persönliche 
Schutzausrüstung“ 
der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallver-
sicherung
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Abb. 1: Ausschnitt aus der Bewertung der Gefahrenlage beim Auswahlprozess
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Tabelle 1: Faktoren für die Bewertung der  
Verwendbarkeit von Atemschutzgeräten

Person

■ Mutterschutz
■ Gesundheitliche 

 Voraussetzungen
■ Individuelle 

 Gesichtsmerkmale
■ Haare
■ Korrekturbrillen,  

Kontaktlinsen
■ Sprechen und Hören
■ Wechselwirkungen mit 

anderer PSA

Tätigkeit

■ Sicht
■ Mobilität
■ Kommunikation
■ Werkzeuge
■ Gebrauchsdauer
■ Arbeitsschwere
■ Dauer der 

 Tätigkeit

Umgebung

■ (extreme) 
 klimatische 
Bedingungen

■ weitere Ein-
wirkungen auf 
das Atem-
schutzgerät
Im Weiteren muss jetzt noch geprüft 
erden, welches Gerät die atemschutzge-

ättragende Person so wenig wie möglich 
elastet.

erwendbarkeit
Um im dritten Abschnitt die Verwend-

arkeit zu bewerten, müssen Faktoren be-
ücksichtigt werden, die durch die atem-
chutzgerättragende Person, die entspre-
hende Aufgabe und den damit verbunde-
en Tätigkeiten sowie der Umgebung be-
ingt sind. Aus diesen ergeben sich be-
timmte Anforderungen an das auszu-
ählende Atemschutzgerät.

Unter Berücksichtigung dieser drei 
aktoren wird auch ein geeigneter Atem-
nschluss zu den an dieser Stelle noch ge-
igneten Atemschutzgeräten ausgewählt. 
ei dichtanliegenden Atemanschlüssen 
ie Viertel-, Halb- und Vollmasken ist bei-

pielsweise darauf zu achten, dass im Be-
eich der Dichtlinie keine Unterbrechun-
en durch Piercings, Narben, Bart oder 
aare sowie die Bügel einer Korrektur-
rille auftreten. Auch zusätzliche Anfor-
erung wie zum Beispiel Augen- oder Kör-
erschutz können durch die Auswahl ei-
es dafür geeigneten Atemanschlusses 
Vollmaske bzw. Atemschutzanzug) be-
eits erfüllt werden.

Stehen zu diesem Zeitpunkt noch fil-
rierende Atemschutzgeräte zur Auswahl, 
o ist zu prüfen, ob es für diese geeignete 
ilter gegen die auftretenden Schadstoffe 
ibt. Dabei ist die Beschaffenheit der 
chadstoffe (Partikel, Aerosol, Gas) aus-
chlaggebend, ob ein Partikel-, Gas- oder 
ombinationsfilter benötigt wird. Die Art 
es Schadstoffes und die Schadstoffkon-
entration entscheiden über den Filtertyp 
owie die Filterklasse. Ist kein geeignetes 
ilter verfügbar, ist ein Isoliergerät auszu-
ählen.

Bei der Auswahl von Isoliergeräten ist 
nter anderem zu prüfen, ob diese das be-
ötigte Atemgasvolumen zur Verfügung 
tellen können.

Stehen nach dem Durchlaufen des Aus-
ahlprozesses noch mehrere Atem-

chutzgeräte zur Verfügung, so ist das Ge-
ät auszuwählen, das die atemschutzge-
ättragende Person am wenigsten belas-
et, frei nach dem Motto „so wenig Belas-
ung wie möglich“.

Die Auswahl ungeeigneter Geräte, 
ber auch der unsachgemäße Einsatz ge-
igneter Geräte täuscht einen Schutz vor, 
er nicht vorhanden ist.
bb. 2: Ausschnitt aus der Bewertung der Geräteeignung beim Auswahlprozess
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Warum hat das Autorenteam bei der Überarbeitung der DGUV Regel 
112–190 den Auswahlprozess eines geeigneten Atemschutzgerätes in den 
Mittelpunkt gestellt?

In der Praxis wird immer wieder festgestellt, dass bei der Notwendigkeit 
Atemschutzgeräte einzusetzen die Wahl oft auf das erstbeste oder bereits vor-
handene Atemschutzgerät fällt. Eventuell besser geeignete Atemschutzgeräte 
werden bei der Auswahl nicht mehr in Betracht gezogen.

Die Auswahl von Atemschutzgeräten ist ein sehr komplexes Thema, bei dem 
viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Auch das Sachgebiet Atemschutz er-
reichen immer wieder Anfragen, wann welches Atemschutzgerät einzusetzen 
ist. 

Um dieses komplexe Thema darzustellen, wurden vom Autorenteam Ablauf-
diagramme in Anlehnung an die ISO 16975–1 entwickelt, die den Weg für die 
Entscheidungsfindung abbilden und Hinweise geben, welche Faktoren wann 
und wie zu berücksichtigen sind.

Es ist ein zentrales Anliegen des Auswahlprozesses die Person und die Ar-
beitsbedingungen in den Fokus zu stellen. Die Entscheidung soll nicht vom 
Atemschutzgerät ausgehend getroffen werden.
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